
Anlage A zur V/0099/2024/1 
Kurzüberblick 

Die Ferienbetreuung in der offenen Ganztagsschule ist ab dem 01.08.2024 nicht mehr durch den 
Elternbeitrag nach der Anlage zur Elternbeitragssatzung abgegolten. Ab dem Schuljahr 
2024/2025 müssen Eltern für die Ferienbetreuung einen Beitrag an den jeweiligen OGS-Träger 
zahlen. 
 
Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ab der 
Einkommensgrenze ab 62.000 € um 5 % 
 
Ergänzung der Elternbeitragstabellen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
ge um eine weitere Einkommensgruppe über 175.000 €  

 
Erhöhung der Elternbeiträge für die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grundschulen (bis max. 13.30 Uhr) (BMB) und offenen Ganztagsschulen (OGS) um 3 %  

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

1. Die Änderung der „Satzung zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Förderung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- 
und Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen“ er-
möglicht die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 08.11.2023 (V/0379/2023), dass Eltern ab 
dem Schuljahr 2024/2025 einen Beitrag für die Ferienbetreuung an den jeweiligen OGS-
Träger zahlen müssen und führt zu Mehreinnahmen von Elternbeiträgen. 

 
2. Mit der Vorlage V/0182/2024 wird dem Rat der Stadt Münster vorgeschlagen, dass die 

anteilige Übernahme von gesetzlichen Trägeranteilen für öffentlich geförderte Kinder-
tageseinrichtungen in Münster in dem gemäß Ziffer 2 der o.a. Vorlage beschlossenen 
Umfang, ab dem Kitajahr 2024/2025 im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 
2025 ff. eingeplant wird. Die ab dem Haushaltsjahr 2025 dann erforderlichen Deckungs-
vorschläge werden im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegt. 
 
Die Mehreinnahmen aus der Anhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtun-
gen, Kindertagespflege ab dem 01.08.2024 decken einen Teil des Finanzbedarfs von rd. 
4 Mio. € für das Jahr 2024. 

 

Finanzierung 

Produktgruppen: 0601 

0602 

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Kinder und Jugendarbeit 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   

Im beschlossenen Haushalt 2024 enthalten?  Ja x Nein   

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Gesetzliche Grundlagen: § 51 Kinderbildungsgesetz-KiBiz-, Elternbeitragssatzung 
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